
 

 
 
Kollektiv-Rechtsschutz-Versicherung des LCH 
Versicherungsdeckung für Mitglieder LVO 
 

 

Versicherte Leistungen 
 
In den gedeckten Rechtsfällen werden folgende Leistungen bis zu einer Deckungssumme von CHF 
250'000.00 erbracht:  
 

- Beratung durch Juristen der JurLine  
- Schadenbearbeitung durch Juristen der Protekta  
- Bezahlung von Rechtsanwalt und Prozessbeistand;  
- Bezahlung von Gutachten, die vom Anwalt des Versicherten, dem Gericht oder von der 

Protekta veranlasst worden sind;  
- Bezahlung von Gerichtsgebühren oder andere zu Lasten des Versicherten gehende Ver-

fahrenskosten;  
- Bezahlung der dem Versicherten auferlegte Prozessentschädigungen an die Gegenpartei. Auf 

die dem Versicherten zugesprochenen Prozess- oder Parteientschädigungen hat die Protekta 
Anspruch;  

- Bezahlung von vorschussweiser Strafkautionen bis CHF 100’000.00 zur Vermeidung einer 
Untersuchungshaft;  

 
 

Deckungsumfang  
 
Privat-Rechtsschutz:  
  
5b) Strafrecht  

- bei Strafverfahren als Angeschuldigter wegen fahrlässiger Verletzung von strafrechtlichen 
Vorschriften 

 
5e) Arbeitsrecht  

- Bei Streitigkeiten aus privaten oder öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnissen 
 
und:  
  
Verkehrs-Rechtsschutz:  
  
9a) Schadenersatzrecht  

- Bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen des Versicherten, welche 
ausschliesslich auf ausservertraglichen Haftpflichtnormen beruhen, sowie bei der 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach Opferhilfegesetz. 

 
9b) Strafrecht  

- bei Strafverfahren als Angeschuldigter wegen fahrlässiger Verletzung von strafrechtlichen 
Vorschriften 

 
9c) Versicherungsrecht  

- Bei Streitigkeiten mit privaten Versicherungen, Pensionskassen, Krankenkassen oder mit 
schweizerischen öffentlichen Versicherungseinrichtungen. 

 
9d) Ausweisentzug und Besteuerung  

- Bei Verfahren vor schweizerischen Verwaltungsbehörden über die Erteilung und den Entzug 
des Führer- oder Fahrzeugausweises oder über die kantonale Fahrzeugbesteuerung. 

 


